
Nr 6 November /2002 ZEITUNG AUS DEM MUSIKVIERTEL • 5

Das Bundesverwaltungsgericht 
in Leipzig

Am 26. August 2002 war es soweit: Das
Bundesverwaltungsgericht - seit 1953 in
dem Gebäude des ehemaligen Preußi-
schen Oberverwaltungsgerichts in Berlin
untergebracht - nahm seine Tätigkeit im
alten Reichsgericht in Leipzig auf.
Das Bundesverwaltungsgericht ist die
höchste Instanz der „Verwaltungsge-
richtsbarkeit“. Unter diesem Begriff ist
die Ausübung der Rechtsprechung in öf-
fentlich-rechtlichen Streitigkeiten nicht-

verfassungsrechtlicher Art
zu verstehen. Geht es bei
den Zivilgerichten um den
Streit Bürger gegen Bürger,
bei den Strafgerichten um
die Durchsetzung des staatli-
chen Strafanspruchs gegen
den Bürger, so entscheiden
die Verwaltungsgerichte in
Streitigkeiten des Bürgers
gegen die Verwaltung, also
gegen Kommune, Land oder
Bund. In verfassungsrechtli-
chen Auseinandersetzungen
entscheiden das Bundesver-
fassungsgericht und die Ver-
fassungsgerichtshöfe der
einzelnen Bundesländer.
Die Rechtsprechung der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit er-

folgt durch unabhängige Richter. Es fin-
det also keine Kontrolle der Verwal-
tungsorgane durch andere – in der Regel
höhere – Verwaltungsorgane statt, viel-
mehr entscheiden von der Verwaltung
unabhängige und am Streit unbeteiligte
Organe der Rechtsprechung. Diese strik-
te Trennung von Verwaltung und Gericht
gewährleistet einerseits ein Höchstmaß
an Objektivität, beschränkt die Verwal-
tungsgerichtsbarkeit andererseits auf die
reine Rechtskontrolle, so dass lediglich
die Richtigkeit behördlichen Verhaltens,
nicht aber dessen Zweckmäßigkeit recht-
lich überprüft wird. Der Verwaltungs-
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rechtsweg ist grundsätzlich bei jeder
Verletzung eines subjektiven Rechts (al-
so das Recht des einzelnen Bürgers)
durch die öffentliche Gewalt gegeben.
Grundsätzlich steht also der Verwal-
tungsrechtsweg jedem Bürger offen, der
die Verletzung eigener Rechte geltend
macht.
Die Organisation und das Verfahren der
Verwaltungsgerichtsbarkeit sind in der
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO)
festgelegt. Eingangsinstanz sind insge-
samt 52 Verwaltungsgerichte. Die zweit-
instanzlichen Verwaltungsgerichte
heißen Oberverwaltungsgerichte bzw. in

manchen Bundesländern Verwaltungsge-
richtshöfe. Diese 16 Gerichte entschei-
den über die Berufung und Beschwerde
gegen Urteile und Beschlüsse der Ver-
waltungsgerichte, wobei sie in einzelnen
Fällen auch erstinstanzlich zuständig
sind. Oberste Instanz der Verwaltungsge-
richtsbarkeit ist das Bundesverwaltungs-
gericht. Es entscheidet über die richtige
Anwendung von Bundesrecht. Fragen
des Landesrechts werden von den Ober-
verwaltungsgerichten bzw. Verwaltungs-
gerichtshöfen entschieden. In Ausnah-
mefällen ist das Bundesverwaltungsge-
richt auch erste und letzte Instanz, so
z.B. bei Streitigkeiten zwischen Bund
und Ländern sowie zwischen Ländern.
Als oberstes Bundesgericht der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit wurde das Bundes-
verwaltungsgericht erst nach dem 2.
Weltkrieg im Jahre 1953 errichtet. Es
steht heute gleichrangig und selbständig
neben dem Bundesgerichtshof, dem
Bundesfinanzhof, dem Bundesarbeitsge-
richt und dem Bundessozialgericht. 
Erstmals in der deutschen Geschichte
wurde damit ein echtes allgemeines
oberstes Verwaltungsgericht zur Verein-
heitlichung der Rechtsprechung in Bund
und Ländern geschaffen. Zuvor gab es
lediglich auf Spezialmaterien beschränk-
te Spruchkörper sowie eine eigenständi-
ge Verwaltungsgerichtsbarkeit in einigen
Ländern – wie Baden und Preußen. Das
preußische Oberverwaltungsgericht, bis-
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lang Sitz des Bundesverwaltungsge-
richts, wurde 1875 geschaffen. Bestre-
bungen, eine höchstrichterliche Instanz
für Verwaltungsgerichtssachen in der
Vergangenheit zu schaffen, waren bis
zum Jahre 1953 nicht erfolgreich. Nach
dem Beschluß der unabhängigen Födera-
lismuskommission von Bundestag und
Bundesrat aus dem Jahre 1992 wurde der
Sitz des Bundesverwaltungsgerichts von
Berlin nach Leipzig verlagert.
Am 1. August 2002 fand die letzte
mündliche Verhandlung in Berlin statt.
Jede weitere Tätigkeit des Bundesver-
waltungsgerichts erfolgt nun an seinem
neuen Sitz im Gebäude des ehemaligen
Reichsgerichts in Leipzig. Dies gilt auch
für die Wehrdienstsenate, die bisher in
München ansässig waren.
Mit fast einem Drittel der Verfahren
stellt das Asylrecht die meisten Eingänge
des Bundesverwaltungsgerichts dar. Da-
nach folgen in erheblich zunehmender
Weise Verfahren über Großanlagen im
Bereich der Energieversorgung, der Ab-
fallentsorgung und des Verkehrs sowie
einigungsbedingte Verfahren (Vermö-
genssachen und Verkehrsplanungen).
Das Arbeitspensum wird von 10 Revisi-
onssenaten, 2 Disziplinarsenaten und 2
Wehrdienstsenaten erledigt. Die Zuord-
nung der Verfahren an die Senate erfolgt
nach Sachgebieten. Zur Zeit sind am
Bundesverwaltungsgericht 61 Richter
und etwa 160 weitere Mitarbeiter tätig.

Zur Unterstützung der richterlichen Ar-
beit ist der wissenschaftliche Dienst, der
sich in die Bereiche Bibliothek, Doku-
mentationsstelle und Pressestelle glie-
dert, eingerichtet.
Die offizielle Einweihung des Bundes-
verwaltungsgerichts fand am 12. Sep-
tember 2002 statt. An ihr nahm u.a. auch
Bundespräsident Johannes Rau teil. Wir,
die Bürger des Leipziger Musikviertels
und die Mitglieder des Musikviertel e.V.,
freuen uns auf das „neue/alte Bundesver-
waltungsgericht“, sagen „Herzlich Will-
kommen“ und wünschen den Verant-
wortlichen stets weise Entscheidungen.

Mager
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